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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Warenerfassung

(57) Es werden eine Vorrichtung und ein Verfahren
zur Erfassung der Waren an einem Selbstbedienungs-
kassensystem vorgeschlagen. Die Vorrichtung ist aus-
gestattet mit einer Transporteinrichtung (1, 13) zum
Transport der Waren (5, 6, 7, 8, 20) in eine vorgegebene
Transportrichtung (4, 14), mit mindestens einer ortsfest
an der Transporteinrichtung (1, 13) angeordneten, opti-
schen Bildaufnahmeeinrichtung (2, 15) zur Aufnahme
mindestens eines Bildes jeder auf der Transporteinrich-
tung (1, 13) transportierten Ware, mit mindestens einer
ortsfest an der Transporteinrichtung (1, 13) angeordne-
ten Abtasteinrichtung (3, 16) zum Erfassen von maschi-
nenlesbaren Codes, mit welchen die Waren (5, 6) aus-
gestattet sind, mit einer in Transportrichtung (4, 14) nach
der Abtasteinrichtung (3, 16) angeordneten Waage (9,
17) und/ oder mit einer zusätzlichen Hand-Abtasteinrich-
tung (10) neben der Transporteinrichtung (1, 13).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
und einem Verfahren zur Erfassung von Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem.
[0002] Derartige Vorrichtungen und Verfahren dienen
zur Erfassung der von einem Kunden ausgewählten Wa-
ren in einem Selbstbedienungswarenhaus. Die Erfas-
sung der Waren soll automatisch erfolgen, um bei der
Bezahlung der Waren auf die Anwesenheit eines Kas-
sierers verzichten zu können. Der Vorgang, bei dem die
durch einen Kunden ausgewählten Waren eigenständig
erfasst und bezahlt werden, ohne dabei auf die Anwe-
senheit einer Kassierkraft angewiesen zu sein, wird als
Self-Checkout bezeichnet. Hierbei werden die Waren mit
oder ohne Unterstützung des Kunden erfasst und der
Kaufpreis der erfassten Waren berechnet. Der Kunde
zahlt anschließend seinen Einkauf bar oder per Karte
direkt an dem Selbstbedienungskassensystem. Die Wa-
ren sind mit einer maschinenlesbaren Markierung, einer
maschinenlesbaren Kennung oder Kodierung oder ei-
nem maschinenlesbaren Code ausgestattet. Bei der
Markierung oder dem Code handelt es sich beispielswei-
se um einen eindimensionalen, zweidimensionalen oder
sonstigen mehrdimensionalen Strichcode. Dieser wird
auch als Balkencode oder Barcode bezeichnet. Die ma-
schinenlesbare Markierung enthält unter anderem den
Preis der Ware. Der Kunde legt seine von ihm ausge-
wählten Waren auf eine Transporteinrichtung, beispiels-
weise ein Transportband. Zur Erfassung der Markierung
an der Ware sind an der Transporteinrichtung eine oder
mehrere Abtasteinrichtungen stationär angeordnet.
Beim Transport der Waren relativ zu der Abtasteinrich-
tung wird die maschinenlesbare Markierung erfasst.
[0003] Die Abtasteinrichtung besteht in der Regel aus
mehreren Abtasteinheiten. Jede Abtasteinheit ist mit ei-
ner Quelle zum Emittieren optischer Strahlung und mit
einem Detektor zum Empfangen der von den auf der
Transporteinrichtung liegenden Waren reflektierten
Strahlung ausgestattet. Typischerweise handelt es sich
bei der optischen Strahlung um Licht des sichtbaren Wel-
lenlängenbereichs oder des infraroten Wellenlängenbe-
reichs. Die Abtasteinheit erzeugt mittels Musterformspie-
geln ein Abtastmuster, das auf den abgetasteten Waren
abgebildet wird und von den Waren reflektiert wird. Die
Abtasteinheit erzeugt ferner ein Signal entsprechend der
reflektierten Strahlung. Derartige Abtasteinheiten wer-
den auch als Barcodelesegerät oder als Scanner be-
zeichnet. Häufig handelt es sich um so genannte Lasers-
cannermodule. Sie übertragen die optisch abgetastete
maschinenlesbare Markierung in elektrische Signale, die
in digitaler Form als Eingangsgröße in eine Datenverar-
beitungseinheit eines Selbstbedienungskassensystems
eingegeben werden.
[0004] Da ein Kunde in der Regel nicht darauf achtet,
die Waren derart auf die Transporteinrichtung zu legen,

dass die Markierung auf der Ware in Richtung einer ein-
zelnen Abtasteinrichtung weist, sind Selbstbedienungs-
kassensysteme häufig mit mehreren Abtasteinrichtun-
gen ausgestattet, die sich an verschiedenen Positionen
bezüglich der Transporteinrichtung befinden. Die Abta-
steinrichtungen können beispielsweise oberhalb und
seitlich der Förderebene der Transporteinrichtung ange-
ordnet sein. Derartige Anordnungen von Abtasteinrich-
tungen werden auch als Tunnelscanner bezeichnet. Die
einzelnen Abtasteinheiten sind in diesem Fall entlang ei-
nes sich über die Transporteinrichtung spannenden Tor-
bogens ortsfest angeordnet. Einige dieser Anordnungen
weisen zusätzlich eine Abtasteinrichtung unterhalb der
Förderebene der Transporteinrichtung auf.
[0005] Als nachteilig erweist sich, dass Waren, die ent-
weder keinen maschinenlesbaren Code aufweisen, oder
deren Code aufgrund einer Beschädigung oder Verun-
reinigung der Markierung oder einer ungünstigen Form
der Verpackung der Ware nicht lesbar ist, durch die be-
kannten Vorrichtungen nicht erfasst werden. Dies führt
dazu, dass die betreffende Ware bei der Abrechnung al-
ler durch den Kunden ausgewählten Waren nicht berück-
sichtigt wird. Sofern keine weitere Kontrollen, wie bei-
spielsweise des Gewichts der Waren stattfindet, erhält
der Kunde die betreffende Waren ohne dafür zu bezah-
len. Dies führt zu so genannten Inventurdifferenzen für
den Betreiber des SB-Warenhauses.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Er-
fassung der Waren an einem Selbstbedienungskassen-
system zur Verfügung zu stellen, mit denen jede durch
einen Kunden in das Selbstbedienungskassensystem
eingegebene Ware zuverlässig erfasst wird, und bei der
die Erfassung von Waren, zu denen die Abtasteinrich-
tung keinen Code ermittelt, stattfinden kann, ohne den
gesamten Erfassungsvorgang abzubrechen.

Die Erfindung und ihre Vorteile

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 zeichnet sich dadurch aus,
dass zusätzlich zu der Abtasteinrichtung zur Erfassung
eines maschinenlesbaren Codes eine optische Bildauf-
nahmeeinrichtung, eine Waage zur Bestimmung des Ge-
wichts einer Ware und/ oder eine zusätzliche Hand-Ab-
tasteinrichtung angeordnet sind. Mit der optischen Bild-
aufnahmeeinrichtung wird mindestens ein Bild jeder auf
der Transporteinrichtung transportierten Ware aufge-
nommen. Zeitgleich oder zeitlich versetzt wird der ma-
schinenlesbare Code durch die Abtasteinrichtung er-
fasst. Die zeitliche Korrelation der beiden Ereignisse
hängt davon ab, wie die beiden Einrichtungen bezüglich
der Transporteinrichtung angeordnet sind.
[0008] Um eine Zuordnung zwischen dem Bild der op-
tischen Bildaufnahmeeinrichtung und der durch die Ab-
tasteinrichtung ermittelten Daten zu einer Ware zu er-
möglichen, wird der Kunde beim Ablegen seiner Waren
auf der Transporteinrichtung dazu aufgefordert, zwi-
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schen je zwei Waren einen vorgegebenen Mindestab-
stand einzuhalten. Zur Unterstützung kann die Trans-
porteinrichtung mit Markierungen in einer von der Trans-
porteinrichtung abweichenden Farbe gegebenenfalls mit
einer zusätzlichen Struktur versehen sein. Aufgrund des
vorgegebenen räumlichen Abstandes zwischen je zwei
Waren auf der Transporteinrichtung wird gewährleistet,
dass jeder Artikel separat von anderen Gegenständen
oder Waren sowohl durch die Bildaufnahmeeinrichtung
als auch durch die Abtasteinrichtung erfasst wird.
[0009] Bei der Bildaufnahmeeinrichtung kann es sich
beispielsweise um eine optische Kamera oder einen Bild-
sensor handeln. Die Bildaufnahmeeinrichtung kann ent-
weder von jeder Ware auf dem Transportband eines oder
mehrere diskrete Bilder erzeugen oder einen kontinuier-
lichen Film von den auf der Transporteinrichtung trans-
portierten Waren aufnehmen.
[0010] Bei einer fehlerfreien Erfassung liegen zu jeder
Ware zwei voneinander unabhängige Informationen vor:
zum einen eines oder mehrere Bilder und zum anderen
der maschinenlesbare Code. Um zu überprüfen, ob die
Erfassung einer Ware erfolgreich und fehlerfrei erfolgt
ist, wird das Vorliegen beider Informationen abgefragt.
[0011] Liegt zu einer auf der Transporteinrichtung
transportierten Ware zwar ein Bild der optischen Bildauf-
nahmeeinrichtung vor jedoch kein durch die Abtastein-
richtung erfasster Code vor, so wird davon ausgegangen,
dass die Ware keinen Code aufweist oder der Code nicht
lesbar ist. In diesem Fall muss die betreffende Ware von
der Transporteinrichtung entnommen und der Preis ge-
sondert bestimmt werden. Hierzu ist die Vorrichtung mit
einer Waage und/ oder mit einer zusätzlichen Hand-Ab-
tasteinrichtung ausgestattet. Handelt es sich beispiels-
weise bei der Ware um Obst oder Gemüse, dessen Preis
von seinem Gewicht abhängt, so kann die Ware nach
der Entnahme von der Transporteinrichtung gewogen
werden. Die Art des Obstes oder Gemüses wird entwe-
der aus dem Bild der optischen Bildaufnahmeeinrichtung
bestimmt oder durch einen Benutzer an der Waage oder
einer gesonderten Eingabeeinrichtung eingegeben.
Handelt es sich dagegen um eine Ware, die einen
schlecht lesbaren Code aufweist, so kann die betreffende
Ware nach der Entnahme von der Transporteinrichtung
einer gesonderten Hand-Abtasteinrichtung, beispiels-
weise einem so genannten Handscanner, manuell zuge-
führt werden, um den Preis zu bestimmen. Nach der Ent-
nahme der betreffenden Ware von der Transporteinrich-
tung wird der Transport und die Erfassung der nachfol-
genden Waren fortgesetzt. Die gesonderte Erfassung
der betreffenden Ware und die Erfassung der nachfol-
genden Waren läuft zeitgleich ab. Sie führt damit nicht
zu einem Abbruch des gesamten Erfassungsprozesses.
[0012] Dank der optischen Bildaufnahmeeinrichtung
ist eine Kontrolle des gesamten Erfassungsprozesses
möglich. Der Kunde erhält nur dann seine Rechnung,
wenn zu jeder durch die optische Bildaufnahmeeinrich-
tung erfassten Ware ein Preis vorliegt. Andernfalls wird
der Vorgang abgebrochen und gegebenenfalls das Ser-

vicepersonal des SB-Warenhauses informiert.
[0013] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist die Waage neben der
Transportrichtung angeordnet. Auf diese Weise kann die
Ware schnell und einfach gewogen werden, ohne dass
der Benutzer hierzu einen weiten Weg zurücklegen
muss.
[0014] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die zusätzliche Hand-Abtastein-
richtung neben der Waage angeordnet. Damit befinden
sich beide Einrichtungen in unmittelbarer Nähe und kön-
nen durch einen Benutzer bedient werden, ohne dass er
hierzu seine Position wechseln muss.
[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Vorrichtung mit einer Eingabe-
einrichtung ausgestattet. Dabei kann es sich beispiels-
weise um einen Touchscreen handeln. Über die Einga-
beeinrichtung können weitere Daten eingegeben wer-
den, die die Bestimmung des Preises einer Ware ermög-
lichen. So kann beispielsweise eine Zahlenkombination
eingegeben werden, die neben dem maschinenlesbaren
Code an der Ware angeordnet ist, und die bei einem
beschädigten Code die Bestimmung des Preises zulässt.
Ferner können Obsttyp und Gemüsetyp eingegeben
werden.
[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Vorrichtung mit einem Sensor
ausgestattet, der erkennt, wenn eine nicht durch die Ab-
tasteinrichtung erfasste, auf der Transporteinrichtung
transportierte Ware an einer vorgegebenen Position an-
gekommen ist. Der Sensor kann beispielsweise mit einer
Anzeigeeinrichtung gekoppelt sein, die den Benutzer
darüber informiert, dass eine Ware nicht durch die Abta-
steinrichtung erfasst werden konnte und um welche Wa-
re es sich handelt. Dies erleichtert die Zuordnung und
Entnahme der Ware von der Transporteinrichtung durch
den Benutzer. Darüber hinaus kann der Sensor an eine
Steuereinrichtung der Transporteinrichtung gekoppelt
sein. Der Sensor löst ein Anhalten der Transporteinrich-
tung aus, wenn eine durch die Abtasteinrichtung nicht
erfasste Ware an dem Sensor angelangt ist. Die Trans-
porteinrichtung wird erst wieder in Bewegung gesetzt,
wenn die Ware nicht mehr an dem Sensor angeordnet ist.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Vorrichtung mit einer Anzeige-
einrichtung ausgestattet, die einen Kunden darüber in-
formiert, dass eine Ware von der Transporteinrichtung
zu entnehmen und der Preis gesondert zu bestimmen
ist, und die die betreffende Ware anzeigt.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 9 zeichnet sich dadurch aus,
dass der Transport und die Erfassung der Waren fortge-
setzt wird, wenn eine Ware, zu der kein maschinenles-
barer Code durch die Abtasteinrichtung erfasst wurde,
von der Transporteinrichtung entnommen wurde. Das
Erfassen der Ware, zu der kein maschinenlesbarer Code
durch die Abtasteinrichtung erfasst wurde, und das Er-
fassen der übrigen Waren kann damit zeitgleich und par-
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allel erfolgen. Eine Unterbrechung des Warenflusses ist
nicht notwendig oder allenfalls so lange, bis die betref-
fende Ware von der Transporteinrichtung entnommen
wurde.
[0019] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind nach der nachfolgenden Be-
schreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen zu ent-
nehmen.

Zeichnung

[0020] In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbei-
spiele einer erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt.
Es zeigen:

Figur 1 erstes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung
zur Erfassung der Waren an einem Selbstbe-
dienungskassensystem in einer Ansicht von
oben,

Figur 2 zweites Ausführungsbeispiel einer Vorrich-
tung zur Erfassung der Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem in einer An-
sicht von oben.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0021] Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner Vorrichtung zur Erfassung der Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem mit einer Transportein-
richtung 1, einer optischen Bildaufnahmeeinrichtung 2
und einer Abtasteinrichtung mit mehreren Abtasteinhei-
ten 3. Die Transportrichtung der Transporteinrichtung 1
ist durch einen Pfeil 4 dargestellt. Die Transporteinrich-
tung 1 weist ein Transportband auf, auf dem ein Kunde
mehrere Waren 5, 6, 7 und 8 anordnen kann. Der Kunde
ist in der Zeichnung nicht dargestellt.
[0022] Bei der optischen Bildaufnahmeeinrichtung 2
handelt es sich um eine Kamera. Die optische Bildauf-
nahmeeinrichtung 2 und die Abtasteinheiten 3 sind ober-
halb der Transporteinrichtung 1 angeordnet.
[0023] Die Vorrichtung ist ferner mit einer Waage 9
und mit einer Hand-Abtasteinrichtung 10 ausgestattet,
welche neben der Transporteinrichtung 1 angeordnet
sind. Darüber hinaus weist die Vorrichtung einen Sensor
11 auf. Wird zu einer Ware 8 zwar ein Bild mit der opti-
schen Bildaufnahmeeinrichtung 2 ermittelt, aber kein
maschinenlesbarer Code mit den Abtasteinheiten 3 der
Abtasteinrichtung, so wird der Sensor 11 ausgelöst,
wenn die betreffende Ware 8 den Sensor 11 passiert.
Der Benutzer erhält über eine in der Zeichnung nicht dar-
gestellte Anzeigeeinrichtung eine Information darüber,
dass er die Ware 8 von der Transporteinrichtung 1 zu
entnehmen hat. Da es sich bei der Ware 8 um Gemüse
handelt, muss der Benutzer die Ware auf die Waage 9
legen, um ihr Gewicht zu bestimmen. Dieser Vorgang ist
in Figur 1 durch einen Pfeil dargestellt. Da der Typ des
Gemüses über die optische Bildaufnahmeeinrichtung
bestimmt wurde, kann aus dem Gewicht der Ware 8 di-

rekt der Preis berechnet werden.
[0024] Bei der Ware 7 handelt es sich um eine Ware
mit einem maschinenlesbaren Code, der durch die Ab-
tasteinheiten nicht erfasst wurde. Erreicht die Ware 7 auf
dem Transportband den Sensor 11, so wird der Benutzer
aufgefordert, die Ware 7 von der Transporteinrichtung
zu nehmen und mittels der Hand-Abtasteinrichtung ab-
zutasten.
[0025] In Figur 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
einer Vorrichtung zur Erfassung der Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem dargestellt. Sie weist
ebenfalls eine Transporteinrichtung 13 mit einer vorge-
gebenen Transportrichtung 14, eine optischen Bildauf-
nahmeeinrichtung 15, eine Abtasteinrichtung 16, eine
Waage 17 und einen Sensor 18 auf. Zusätzlich dazu ist
eine Eingabeeinrichtung 19 zur Dateneingabe vorgese-
hen. Im Unterschied zu dem ersten Ausführungsbeispiel
befindet sich der Sensor 18 direkt an der Waage 17, so
dass der Benutzer die Ware 20, in diesem Fall Bananen,
von der Transporteinrichtung 1 nehmen und direkt auf
die Waage 17 legen kann. Die Transporteinrichtung 1
wird solange angehalten, bis der Benutzer die Ware 20
von der Transporteinrichtung genommen hat. Die unmit-
telbare Nähe von Waage 17, Sensor 18 und Eingabe-
einrichtung 19 führt dazu, dass dieser Vorgang wenig
Zeit beansprucht und die Unterbrechung des Transport-
vorgangs sehr kurz ist.
[0026] Sämtliche Merkmale der Erfindung können so-
wohl einzeln als auch in beliebiger Kombination mitein-
ander erfindungswesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Transporteinrichtung
2 optische Bildaufnahmeeinrichtung
3 Abtasteinheit
4 Transportrichtung
5 Ware
6 Ware
7 Ware
8 Ware
9 Waage
10 Hand-Abtasteinrichtung
11 Sensor
12
13 Transporteinrichtung
14 Transportrichtung
15 optische Bildaufnahmeeinrichtung
16 Abtasteinrichtung
17 Waage
18 Sensor
19 Eingabeeinrichtung
20 Ware
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Erfassung von Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem
mit einer Transporteinrichtung (1, 13) zum Transport
der Waren (5, 6, 7, 8, 20) in eine vorgegebene Trans-
portrichtung (4, 14),
mit mindestens einer ortsfest an der Transportein-
richtung (1, 13) angeordneten, optischen Bildauf-
nahmeeinrichtung (2, 15) zur Aufnahme mindestens
eines Bildes jeder auf der Transporteinrichtung (1,
13) transportierten Ware,
mit mindestens einer ortsfest an der Transportein-
richtung (1, 13) angeordneten Abtasteinrichtung (3,
16) zum Erfassen von maschinenlesbaren Codes,
mit welchen die Waren (5, 6) ausgestattet sind,
mit einer in Transportrichtung (4, 14) nach der Ab-
tasteinrichtung (3, 16) angeordneten Waage (9, 17)
und/ oder mit einer zusätzlichen Hand-Abtasteinrich-
tung (10) neben der Transporteinrichtung (1, 13).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Waage (9, 17) neben der Trans-
porteinrichtung (1, 13) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Hand-Abtasteinrich-
tung (10) neben der Waage (9) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mit einer Eingabeeinrichtung
(19) ausgestattet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eingabeeinrichtung (19) einen
Touchscreen aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit
einem Sensor (11, 18) ausgestattet ist, der erkennt,
wenn eine nicht durch die Abtasteinrichtung (3, 16)
erfasste, auf der Transporteinrichtung (1, 13) trans-
portierte Ware (8, 20) an einer vorgegebenen Posi-
tion angekommen ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transporteinrichtung (1, 13) mit
einer Steuereinrichtung ausgestattet ist, und dass
der Sensor (11, 18) an die Steuereinrichtung gekop-
pelt ist, um die Transporteinrichtung (1, 13) anzuhal-
ten, wenn eine durch die Abtasteinrichtung (3, 16)
nicht erfasste Ware (8, 20) an dem Sensor (11, 18)
angelangt ist, und um die Transporteinrichtung (1,
13) wieder in Bewegung zu setzen, wenn die Ware
nicht mehr an dem Sensor (11, 18) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit

einer Anzeigeeinrichtung ausgestattet ist, die einen
Kunden darüber informiert, dass eine Ware von der
Transporteinrichtung zu entnehmen und der Preis
gesondert zu bestimmen ist, und die die betreffende
Ware anzeigt.

9. Verfahren zur Erfassung der Waren an einem
Selbstbedienungskassensystem, insbesondere un-
ter Verwendung einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte: Transportieren der Waren (5, 6,
7, 8, 20) mit einer Transporteinrichtung (1, 13) in eine
vorgegebene Transportrichtung (4, 14),
optisches Abtasten der Waren (5, 6, 7, 8, 20) mit
mindestens einer ortsfest an der Transporteinrich-
tung (1, 13) angeordneten Abtasteinrichtung (3, 16)
zum Erfassen von maschinenlesbaren Codes, mit
welchen die Waren ausgestattet sind,
Aufnehmen mindestens eines Bildes jeder auf der
Transporteinrichtung (1, 13) transportierten Ware (5,
6, 7, 8, 20) mit mindestens einer ortsfest an der
Transporteinrichtung angeordneten, optischen Bild-
aufnahmeeinrichtung (2, 15),
Entnehmen einer Ware (8, 20), zu der kein maschi-
nenlesbarer Code durch die Abtasteinrichtung (3,
16) erfasst wurde, von der Transporteinrichtung (1,
13),
Fortsetzung des Transportes und der Abtastung der
nachfolgenden Waren (5, 6, 7) nach der Entnahme
der Ware (8, 20), zu der kein maschinenlesbarer Co-
de durch die Abtasteinrichtung (3, 16) erfasst wur-
de,
Eingabe von Daten (8, 20) zu der Ware, die den Preis
enthalten oder aus denen der Preises ableitbar ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ware (8, 20), zu der kein ma-
schinenlesbarer Code durch die Abtasteinrichtung
(3, 16) erfasst wurde, mit einer Waage (9, 17) gewo-
gen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ware (8), zu der kein maschi-
nenlesbarer Code durch die Abtasteinrichtung (3) er-
fasst wurde, manuell einer zusätzlichen Hand-Abta-
steinrichtung (10) zugeführt wird, und dass die Ware
mit der Hand-Abtasteinrichtung (10) abgetastet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9, 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Daten zu der
Ware (20), zu der kein maschinenlesbarer Code
durch die Abtasteinrichtung (16) erfasst wurde, ma-
nuell über eine Eingabeeinrichtung (19), insbeson-
dere über einen Touchscreen, eingegeben werden.

13. Verfahren nach Anspruch 9, 10,11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Erreichen einer Position
der Ware (8, 20), zu der kein maschinenlesbarer Co-
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de durch die Abtasteinrichtung (3, 16) erfasst wurde,
an der Transporteinrichtung (1, 13) mit einem Sensor
(11, 18) detektiert wird, und dass die Transportein-
richtung (1, 13) so lange angehalten wird, bis die
Ware (8, 20), zu der kein maschinenlesbarer Code
durch die Abtasteinrichtung (3, 16) erfasst wurde,
von der Transporteinrichtung (1, 13) entnommen
wird.
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